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23. Juni 1954 

der 1bg. i 1 beg ger. ;1)1'. M i g's c Q.,H 0 1 z f ein d 
und GenoBse~ 

an den Bundesminister !Ur Finanzen, 
betreffend Gebührenerleiohterung bei KQnvertierung von Geldsohuld­
forderungen. 

-.... -.-
Mit der Einführung des reiohsdeutsohen Gebührenreohtee wurde 

_.ter anderem auch das Gesetz Vom 22.2.1907, betreffend Gebührener­
leichterungen bei Xonvertieru~ von Geldsohuldtorderungen, aufgehoben. 

Dieses Gesetz setzte für bereits beurkundete Geldschulden, bei denen 
nur die Rahe der Zinsen oder die Frist/zur Rüokzahlung abgeändert wur-· 
da, statt einer perzentuellen Gebühr nur eine teste Gebühr fest. Die­
selbe teste Gebühr entfiel bei Hypotheken CSffentlicher ICreditinstitute, 

die zur Umwandlung bestehender Hypothekarschulden aufgenommen wurde, wenn 
~us der neuen Sohuldurkunde hervorging, daß entw~der der Zinsfuß für die 

ganze Darlehensdauer um mindestene 0/4 iroaent herabgesetzt wurde oder 

daB ohne Z1nsfu~erhöhung eine kündbare HJPothek in eine unkündbare Til­

gungshypothek: umgewendet wurde. 
Gerade. heute', bei all den :Bestrebungen um eine ZinsfuBsenkung, 

würden diese Bestimmungen im Interesse der Bsterre1chischen Wirtschafts­

politik liegen. 
Die unterzeichneten Abgeordneten riohten daher an den Herrn 

Bundes.m~nister für Finanzen die nachstehende 

At D f rIß e' 

Ist der Herr :Bundesminister bereit, zu prillen, ob sinngemäß 

. die Bestimmungen des oben angeführten Bundesgesetzes wieder eingeführt 

werden kCSnnen, und den unterzeiohneten .Abgeordneten darüber zu be-
l 

. rlohten? 

.... -.-.... -.-
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